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765. Privater Gestaltungsplan Neeriweg, Bachs 
Am 13. Dezember 1993 stimmte die Gemeindeversammlung Bachs dem 
privaten Gestaltungsplan Neeriweg zu. Gegen diesen Beschluss ist kein 
Rechtsmittel eingelegt worden. 

Der Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Sicherung und zum Fortbestand der bestehenden Sägerei und 
Kistenfabrik. Das Betriebsareal liegt in der II. Zone der Verordnung 
zum Schutze des Bachsertales vom 3. Juli 1969. In dieser Zone sind ge-
mäss § 5 der Verordnung nur Bauten zulässig, soweit sie für die Aus-
übung der herkömmlichen Land- und Waldwirtschaft notwendig sind 
und sich zudem gut in das Landschaftsbild einfügen. Nach § 13 ist der 
Regierungsrat berechtigt, unter sichernden Bedingungen Ausnahmen 
von den Bestimmungen zuzulassen, wenn besondere Verhältnisse, insbe-
sondere öffentliche Interessen, es rechtfertigen. Der Gestaltungsplan ist 
so ausgelegt, dass sich gegenüber dem heutigen Zustand insbesondere 
bezüglich betrieblicher Struktur wie auch bezüglich Einordnung in das 
Orts- und Landschaftsbild wesentliche Verbesserungen ergeben. 

Die kantonale Landwirtschaftszone wird im Perimeter des Gestal-
tungsplans durch die Baudirektion aufzuheben sein. Die Vorlage ist 
recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der private Gestaltungsplan Neeriweg, dem die Gemeindever-
sammlung Bachs am 13. Dezember 1993 zugestimmt hat, wird geneh-
migt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bachs, 8164 Bachs (unter Beilage 
von zwei mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplaren des Gestal-
tungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Di-
rektion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 16. März 1994 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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